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Briefkasten
(Fragen und Antworten an die Redaktion)

Antworten an KRITIKUS :

1. Frage: Meiner Ansicht nach kann unser
Berufsansehen nur gefestigt werden) indem
jeder von uns in der Ausübung unseres Berufes
sein ganzes „Ich" einsetzt. Aber neben dem
Beruflichen müssen wir bestrebt sein, uns auch
sonst weiterzubilden. Wir sollten aufgeschlossen

sein für alle Tagesfragen. Unser Benehmen
soll liebenswürdig, aber nicht devot sein. Wir
müssen uns selbst achten, dann werden wir
auch geachtet!

Nelly Bloch, Zürich.

Auf die Frage der Hintergründe für die
Festigung unseres Berufsansehens möchte ich
auf folgende Punkte hinweisen :

Warum dürfen bestimmte Hotels in Badekurorten

gelernte Krankenschwestern einsteifen zur
Ausübung von Massagen etc. Es ist ja bekannt,
daß die meisten dieser Schwestern keinen
eigentlichen Massagekurs absolviert haben, von
einer Prüfung ist gar keine Rede. Als gelernte
Pflegerin weiß ich, wieviel man auf diesem
Gebiet lernt. Solche Schwestern dürfen wohl
als Badeschwestern eingestellt werden, sie soll¬

ten aber auf keinen Fall Massagen verabreichen

düifen. Warum macht der Masseurverband
keine Visitationen; es gibt doch auch bei den
Schwestern Unterschiede, solche mit Diplom
und solche welche nur als Hilfsschwestern
gehen?

In den kleinen Badebetrieben bestehen auch
vielerorts solche Mißstände, zum Beispiel werden

an vielen Ortein die Masseusen auch zum
Servieren angehalten. Auch müssen die
Reinigungsarbeiten im Badebetrieb durch das

Massagepersonal gemacht werden. Meiner Ansicht
nach sollte das während der Hochsaison nicht
gestattet sein, bei solchen Arbeitein verbraucht
man zuviel Kraft etc. Für das Massagepersonal
sollte auch eine spezielle Essenszeit und ein
Speiseraum zur Verfügung stehen, damit man
nicht mit dem ganzen Personalstab essen muß.
Es werden auch an vielen Orten schon 16-Jäh-
rige als Masseusen ausgebildet, was viel zu
früh ist für den Massageberuf.

Alle diese angeführten Punkte sollten geklärt
werden, denn diese sind Hindernisgrüinde für
die Festigung unseres Berufsansehens.

Th. Hug.

Masseur, der In guter Lage ein
Institut eröffnen will, sucht junge,
selbständige

Masseuse-Bademeisterin
als Teilhaberin, die gewillt ist, ein
Institut gemeinsam sorgfältig
aufzubauen. Suchender hat ansehnliches

Vermögen und garantiert
volle Sicherheit.

Off. mit Bild und Zeugnisunterlagen
unter Chiffre Nr. 301 an die Administration

Thalwil.

Bandagen- und

Sanitätsgeschäft

M. Gyr-Lüneburg
Gegr. 1863

Zürich 1 Limmatquai40

Telephon 32 94 80

Die Anwendung und Gestaltung
der guten Drucksache, wie auch

deren Werbekraft, bringen
geschäftliche Erfolge! Übertragen
Sie ihre Aufträge für Geschäft
und Privat der leistungsfähigen
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